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Anderung der Bekanntmachung iiber die ,,Digitale Schule der Zukunft*

— Lernen mit mobilen Endgeraten
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus

vom 18. Februar 2026, Az. 1.4-BO1371.2/44/1

Die Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums fiir Unterricht und Kultus tber

die ,Digitale Schule der Zukunft — Lernen mit mobilen Endgeraten vom 31. Mai 2024
(BayMBI. Nr. 278), die durch Bekanntmachung vom 16. Mai 2025 (BayMBI. Nr. 232) geandert
worden ist, wird wie folgt geandert:

Nr. 2 wird wie folgt gefasst:
2. Beteiligte Schularten und Schulen

Die Ausstattung von Schilerinnen und Schilern mit mobilen Endgeraten nach dem
Modell der bezuschussten Eigenbeschaffung gemaf Nr. 6 und 7 ist an Schulen folgender
Schularten méglich:

— Mittelschulen,

— Realschulen,

—  Wirtschaftsschulen,

— Gymnasien,

— Schulen besonderer Art,

— Freie Waldorfschulen.”
Nr. 3 wird wie folgt geandert:
In Satz 3 wird nach der Angabe ,sind eine“ die Angabe ,jahrliche” eingefligt.
Satz 7 wird wie folgt gefasst:

,'Die unter Nr. 2 genannten Schulen, die sich bisher nicht an der ,Digitalen Schule der Zukunft*
beteiligen, kénnen auf ein Beratungsangebot der Beratung digitale Bildung in Bayern sowie von
Schulentwicklungsmoderatorinnen und -moderatoren zuriickgreifen.”

Satz 8 wird aufgehoben.
Die bisherigen Satze 9 bis 12 werden die Satze 8 bis 11.
Der neue Satz 10 wird wie folgt gefasst:

,'°Bereits an der ,Digitalen Schule der Zukunft* beteiligte Schulen melden fiir das jeweils
folgende Schuljahr Gber das Schulportal die fiir die Fortfiihrung vorgesehenen sowie die neu
ausgewahlten Jahrgangsstufen und Klassen.*
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In Nr. 4.1 wird der erste Spiegelstrich wie folgt gefasst:

— Fokussierung des Gerateeinsatzes auf die zentralen Qualitatskriterien fir guten Unterricht
(Veranschaulichung, Lebensweltbezug, Methodenvielfalt, individualisiertes Lernen sowie
kompetenzorientierte Aufgabenformate und intelligentes Uben),*

Nr. 6 wird wie folgt geandert:
Nr. 6.1.2 wird wie folgt gefasst:
,0.1.2 Auswahl der 1:1-Ausstattungsklassen

'Die teilnehmenden Schulen (Nr. 3 Satz 3) wahlen auf Basis padagogischer
Uberlegungen und des schuleigenen Medienkonzepts jahrlich jeweils Klassen von bis zu
zwei Jahrgangsstufen als 1:1-Ausstattungsklassen aus. 2Im Bereich der Mittel-, Real- und
Wirtschaftsschulen sowie der Schulen besonderer Art kdnnen Schulen aus den
Jahrgangsstufen 7 und 8, im Bereich der Gymnasien sowie der Freien Waldorfschulen
aus den Jahrgangsstufen 7 bis 10 wahlen.

3Der Einstieg soll in der Regel ab Jahrgangsstufe 8 beginnen, insbesondere bei

Schulen, die bisher noch keine Erfahrungen mit der jahrgangsstufen- oder klassenweisen
Ausstattung von Schiilerinnen und Schiilern mit mobilen Endgeraten haben. “Ein Einstieg
ab Jahrgangsstufe 7 ist moglich, sofern das padagogische Konzept der Schule dies
vorsieht und die Beteiligung der Jahrgangsstufe 7 im schuleigenen Medienkonzept
festgehalten ist.

5Zusatzlich sind die bereits in vorangegangenen Schuljahren im Rahmen der ,Digitalen
Schule der Zukunft“ ausgewahlten und in die nachste Jahrgangsstufe vorgerickten
Klassen 1:1-Ausstattungsklassen.

8In den Jahrgangsstufen 5 und 6 sollen die Schiilerinnen und Schiiler sukzessive

an das digitale Lernen herangefiihrt werden und dabei insbesondere mit schulischen
Leihgeraten arbeiten. 7In den Schuljahren 2025/2026 und 2026/2027 ist dessen
ungeachtet fir die spatestens seit dem Schuljahr 2025/2026 an der ,Digitalen Schule
der Zukunft® beteiligten Schulen abweichend von Nr. 6.1.2 Satz 2 ein Einstieg in die
staatlich bezuschusste Eigenbeschaffung ab Jahrgangsstufe 5 mdglich, sofern dies im
padagogischen Konzept der Schule vorgesehen und im schuleigenen Medienkonzept
festgehalten ist.”

Nr. 6.1.4 Satz 3 wird wie folgt geandert:
Nach dem ersten Spiegelstrich wird folgender Spiegelstrich eingefiigt:

.— Hardwarekomponenten (z. B. Festplatte, integrierte Front- und/oder Riickkamera), ggf. mit
entsprechenden Hardwarespezifikationen (z. B. GroRe der Festplatte),”

Im bisherigen vierten Spiegelstrich wird die Angabe ,und/oder Hardwarespezifikationen®
gestrichen.

Der bisherige achte Spiegelstrich wird aufgehoben.

Im bisherigen neunten Spiegelstrich wird nach der Angabe ,Mobile-Device-Management (MDM)*
die Angabe ,und/oder Classroom-Management-System” eingefiigt.

In Nr. 7.4.3 wird die Angabe ,,(Nr. 2.2)" gestrichen.

Diese Bekanntmachung tritt mit Wirkung vom 1. Marz 2026 in Kraft.

Martin Wunsch
Ministerialdirektor

Seite 2 von 3



BayMBI. 2026 Nr. 96 11. Mérz 2026

Impressum

Herausgeber:

Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-StrauR-Ring 1, 80539 Miinchen

Postanschrift: Postfach 220011, 80535 Miinchen

Telefon: +49 (0)89 2165-0, E-Mail: direkt@bayern.de

Technische Umsetzung:

Bayerische Staatsbibliothek, Ludwigstral’e 16, 80539 Miinchen

Druck:

Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech, Hindenburgring 12, 86899 Landsberg am Lech

Telefon: +49 (0)8191 126-725, Telefax: +49 (0)8191 126-855, E-Mail: druckerei.ll@jv.bayern.de

ISSN 2627-3411

Erscheinungshinweis / Bezugsbedingungen:

Das Bayerische Ministerialblatt (BayMBI.) erscheint nach Bedarf, regelmaBiger Tag der Veroffentlichung ist Mittwoch. Es wird im Internet auf der
Verkiindungsplattform Bayern www.verkuendung.bayern.de verdffentlicht. Das dort eingestellte elektronische PDF/A-Dokument ist die amtlich verkiindete
Fassung. Die Verkiindungsplattform Bayern ist fur jedermann kostenfrei verfigbar.

Ein Ausdruck der verkiindeten Amtsblatter kann bei der Justizvollzugsanstalt Landsberg am Lech gegen Entgelt bestellt werden. Néahere Angaben zu den
Bezugsbedingungen kénnen der Verklindungsplattform Bayern entnommen werden.

Seite 3 von 3



	Änderung der Bekanntmachung über die „Digitale Schule der Zukunft“ – Lernen mit mobilen Endgeräten
	1.
	1.1 
	1.2 
	1.2.1 
	1.2.2 
	1.2.3 
	1.2.4 
	1.2.5 

	1.3 
	1.4 
	1.4.1 
	1.4.2 
	1.4.2.1 
	1.4.2.2 
	1.4.2.3 
	1.4.2.4 


	1.5 

	2.

	Impressum 

